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Liebe Eltern,

die Landesregierung von Baden-Württemberg hat zur Unterstützung von Familien mit Mehrlingsgeburten bzw. Adoptionen 
(ab Drillingen) einen einmaligen Zuschuss von 1.700 Euro je Mehrlingskind vorgesehen. Der Zuschuss wird unabhängig vom 
Familieneinkommen gewährt. Über die Verwendung des Zuschusses, der seinem Zweck entsprechend für kinderbezogene 
Ausgaben eingesetzt werden soll, können Sie jedoch frei entscheiden.
Die Antragsfrist beträgt 12 Monate ab Geburt bzw. bei Adoptionspflege ab dem Tag der Haushaltsaufnahme der Kinder. 

Die L-Bank ist für die Antragsbearbeitung und Auszahlung des Mehrlingszuschusses zuständig. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefon-Nr.: 0721 150-3169 oder bei unserer Hotline: 0800 6645 471*. Schriftliche 
Informationen können Sie auch per E-Mail anfordern: familienfoerderung@l-bank.de.

* Servicezeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr | Kostenlos aus deutschem Festnetz oder mit deutschem Mobilfunknetz und -provider.

1.  Angaben zu den Kindern, für die die Zuwendung beantragt wird 
Nachname      Vorname     Geburtsdatum

    Bitte Geburts-/Abstammungsurkunden beifügen, soweit der L-Bank noch kein Antrag auf Elterngeld vorliegt.

2. Angaben zur antragstellenden Person (wahlweise Mutter oder Vater)

Nachname: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße/Hausnummer:  

Postleitzahl/Wohnort:  

Telefonnummer: 

Staatsangehörigkeit:			 	 			

Ich habe meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Baden-Württemberg     ja, seit:
                                      nein

Wurde für die Kinder bereits ein Antrag auf Zuwendung nach dem Mehrlingsgeburtenprogramm    ja   nein
des Landes Baden-Württemberg gestellt?   
 
Haben Sie in einem anderen Bundesland oder im Ausland eine vergleichbare Leistung beantragt?   ja       nein 
 
Wurden Sie oder Ihr Ehegatte/Lebenspartner von einem im Ausland ansässigen Arbeitgeber zur   ja   nein
vorübergehenden Dienstleistung nach Deutschland entsandt?   
    
Wenn ja, unterliegen Sie dem deutschen Sozialversicherungssystem?               ja   nein 
(Reichen Sie bitte eine Bescheinigung Ihrer Krankenkasse ein.) 

Mehrlingsgeburten-Programm 
für Geburten/Adoptionen ab 01.01.2017

L-Bank
Familienförderung
76113 Karlsruhe

Eingangsdatum beim Amt (Stempel)

Unterschrift:

Antrag auf Zuwendung nach dem Mehrlingsgeburten-
Programm des Landes Baden-Württemberg für Ge-
burten bzw. Adoptionen ab 01.01.2017.

Hinweis: Im Rahmen der im Staatshaushaltsplan verfügbaren Mittel gewährt das Land Ba-
den-Württemberg als freiwillige Leistung zur Unterstützung von Familien mit Mehrlingskindern 
ab Drillingen einen einmaligen steuerfreien und pfändungsfreien Zuschuss für Geburten oder  
Adoptionen ab dem Jahr 2017. Rechtsgrundlage ist die Verwaltungsvorschrift des Sozialminis-
teriums für die Gewährung von Zuwendungen an Familien mit Mehrlingsgeburten vom 29. Juni 
2017 (VwV Mehrlinge 2017).

 Ich bin verheiratet seit: 

 Ich bin geschieden seit:  

 Ich bin ledig.

 Ich bin verwitwet seit:    

 Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

 Ich lebe unverheiratet mit dem anderen Elternteil  
 zusammen.



Zuschusshöhe: Die Zuwendung beträgt je Mehrlingskind 1.700 Euro und wird unabhängig vom Familieneinkommen gewährt. Ein 
Verwendungsnachweis ist nicht zu führen.

Hinweise: Ansprüche auf die Zuwendung sind nicht abtretbar. Ist die Zuwendung wegen unrichtiger, unvollständiger, unterlassener 
oder verspäteter Angaben beziehungsweise Mitteilungen zu Unrecht erlangt worden, kann der zu Unrecht erlangte Betrag zurückge-
fordert werden. Die Zuwendung kann darüber hinaus versagt oder zurückgefordert werden, wenn der Zuwendungszweck nicht erfüllt 
werden kann oder aus sonstigen Gründen die Zuschussgewährung unbillig erscheint.

Versand: Bitte senden Sie das ausgefüllte und von beiden Elternteilen unterschriebene Formular an die L-Bank in Karlsruhe oder 
geben Sie das Formular bei Ihrem Bürgermeisteramt ab.

Erklärung: Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag gemachten Angaben wird hiermit versichert. Wenn die An-
spruchsvoraussetzungen beim anderen Elternteil ebenfalls gegeben sind, erklärt er sich einverstanden, dass die Zuwendung an 
die antragstellende Person gezahlt wird.

Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich bin damit einverstanden, dass die L-Bank die im Rahmen des Vollzugs des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes er-
hobenen Daten für das Verwaltungsverfahren nach der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums für die Gewährung von 
Zuwendungen an Familien mit Mehrlingsgeburten verarbeitet.

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

>  Nachweis bitte beifügen. 
 Z.B. Bescheinigung des Jugendamtes!

3.  Angaben zum Kindschaftsverhältnis

 leibliche Kinder  

 Kinder des Ehepartners/Lebenspartners  

 Adoptivkinder  Tag der Haushaltsaufnahme:              

 Kinder in Adoptionspflege  Beginn der Adoptionspflege:              

 Verwandte bis 3. Grades  Verwandtschaftsverhältnis:

Leben die Kinder, für die Sie die Zuwendung beantragen, seit Geburt mit Ihnen 
in einem Haushalt und werden diese von Ihnen betreut und erzogen?          	  ja   nein 
 
4.  Angaben zum Personensorgerecht für die Kinder

Haben Sie das Personensorgerecht für die genannten Kinder?            	  ja   nein

5. Angabe der Bankverbindung

Der Zuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich verfügungsberechtigt bin.

Geldinstitut:

Kontoinhaber: 

IBAN:

Gesetzlicher Vertreter (insbesondere bei minderjährigen Antragstellern)
Name/Vorname:              Ort/Datum:

Straße/Hausnr.:

PLZ/Wohnort:               Unterschrift:

Ort und Datum:   Ort und Datum:

Unterschrift   Unterschrift
Elternteil 1:   Elternteil 2:


